
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/6/24 1Ob124/97k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

BWG §33 Abs9

KSchG §13

Rechtssatz

Die Geltendmachung von Terminsverlust gemäß § 13 KSchG setzt nicht voraus, daß zuvor eine Kontomitteilung gemäß

§ 33 Abs 9 BWG ausgehändigt wurde.

Entscheidungstexte

1 Ob 124/97k
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